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I N HA LT

Die Mindestgebühren  für die Gewährung von Förde-

rungen zum Gebührenhaushalt Kanal sowie nach § 4 Abs. 3

der Richtlinien über die Gewährung von Darlehen aus dem

Wasserleitungsfonds (siehe Merkblatt für die Gemeinden Ti-

rols, Ausgabe Dezember 2012, Nr. 61) werden für das Jahr

2015 wie folgt bekanntgegeben:

Mindestkanalanschlussgebühr 

pro m³ umbauten Raum ...................... EUR    5,41/m³ 

Mindestkanalanschlussgebühr 

pro m² Geschoßfläche .......................... EUR 16,23/m² 

Mindestabwassergebühr 

pro m³ Wasserverbrauch ..................... EUR 2,115/m³ 

Mindestwassergebühr 

pro m³ Wasserverbrauch ..................... EUR   0,41/m³ 

Bei den dargestellten Gebühren handelt es sich um Brutto -

beträge, also inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Diese

Mindestgebühren werden bei der Förderung zum Gebüh-

renhaushalt Kanal als Mindestanschlussgebühr bzw. als Min-

destabwassergebühr so wie bei der Gewährung von Darle-

hen aus dem Wasserleitungsfonds herangezogen.

48.
Kanal- und Wassermindestgebühren 2015

Am 1. Jänner 2015 wird – in Umsetzung der für die Pflicht-

schullehrer und Pflichtschullehrerinnen geltenden Bediens-

tetenschutzbestimmungen (§§ 88 ff  des Bundes-Bedienste-

tenschutzgesetzes) – beim Amt der Landesregierung, Abtei-

lung Hochbau, ein Arbeitsinspektorat für den Bereich der

 öffentlichen Volksschulen, Hauptschulen, Sonderschulen,

Neuen Mittelschulen, Polytechnischen Schulen, Berufs-

schulen sowie land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und

Fachschulen in Tirol (kurz: Landesarbeitsinspektorat) einge-

richtet. Die Funktion des Landesarbeitsinspektors wird Bau-

meister Ing. Ludwig Tanzer, ausüben. 

Hauptaufgabe des Landesarbeitsinspektorates ist die

Überprüfung der Einhaltung der bedienstetenschutzrecht -

lichen Bestimmungen. Der Landesarbeitsinspektor ist be-
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rechtigt, alle Pflichtschulen in Tirol jederzeit zu betreten und

zu besichtigen. Überprüfungen müssen unangemeldet erfol-

gen. Eine Anmeldung oder Terminvereinbarung ist nur zu-

lässig, wenn dies der Zweck der Überprüfung im Einzelfall

unbedingt erfordert. Die Auswahl der zu besichtigenden

Schulen ist grundsätzlich Sache des Landesarbeitsinspektors. 

Der Schulleiter (die Schulleiterin), der Schulerhalter und die

Landesregierung sowie allenfalls auch Lehrkräfte sind dazu

verpflichtet, dem Landesarbeitsinspektor alle gewünschten

Auskünfte, die mit der Überprüfung im Zusammenhang ste-

hen, zu erteilen. Darüber hinaus ist dem Landesarbeitsin-

spektor auf  Verlangen Einsicht in alle Unterlagen zu gewäh-

ren, die mit dem Bedienstetenschutz im Zusammenhang ste-

hen. Der Landesarbeitsinspektor ist befugt, Ablichtungen,

 Abschriften oder Auszüge von derartigen  Unterlagen anzu-

fertigen. Auf  sein Verlangen sind derartige Unterlagen dem

Landesarbeitsinspektorat zu übermitteln. Der Landesarbeits-

inspektor ist auch dazu berechtigt, allenfalls erforderliche Mes-

sungen und Untersuchungen vorzunehmen.

Stellt der Landesarbeitsinspektor eine Verletzung der be-

dienstetenschutzrechtlichen Bestimmungen fest, ist der

Schulleiter (die Schulleiterin) dahingehend zu beraten, auf

welche Weise der ordnungsgemäße Zustand (wieder)herge-

stellt werden kann. Des Weiteren ist der Schulleiter (die Schul-

leiterin) aufzufordern, innerhalb einer angemessenen Frist

die für die Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes er-

forderlichen Schritte zu setzen. Bei baulichen und Ausstat-

tungsmängeln hat der Schulleiter (die Schulleiterin) darauf-

hin unverzüglich den Schulerhalter zu informieren und ihn

um Behebung der Mängel zu ersuchen. 

Bei unmittelbar drohender Gefahr für das Leben oder die

Gesundheit von Lehrkräften hat das Landesarbeitsinspekto-

rat weiter gehende Rechte. Im Extremfall kann der Landes-

arbeitsinspektor sogar die gänzliche oder teilweise Schlie-

ßung der Schule verlangen. 

Gesamt gesehen soll mit der Einrichtung des Landesar-

beitsinspektorates ein Beitrag zur Gewährleistung eines aus-

reichenden Schutzes der Lehrkräfte – und damit auch der

Schüler (Schülerinnen) und aller anderen Personen, die sich

in den Schulen aufhalten – vor Gefahren für ihr Leben oder

ihre Gesundheit geleistet werden. Das Amt der Landesre-

gierung bittet alle Schulerhalter daher um gute Zusammen-

arbeit mit dem Landesarbeitsinspektor sowie um umge hende

Behebung allfälliger von ihm festgestellter Mängel.

Dr. Stefan Margreiter
Abteilung Bildung
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Abgabenertragsanteile der Gemeinden November 2014
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August 2014 September 2014

(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 2010
Basis: Durchschnitt 2010 = 100 109,5 110,2

Index der Verbraucherpreise 2005
Basis: Durchschnitt 2005 = 100 119,9 120,7

Index der Verbraucherpreise 2000
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 132,6 133,5

Index der Verbraucherpreise 96
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 139,5 140,4

Index der Verbraucherpreise 86

Basis: Durchschnitt 1986 = 100 182,4 183,6

Index der Verbraucherpreise 76

Basis: Durchschnitt 1976 = 100 283,6 285,4

Index der Verbraucherpreise 66

Basis: Durchschnitt 1966 = 100 497,7 500,9

Index der Verbraucherpreise I

Basis: Durchschnitt 1958 = 100 634,1 638,2

Index der Verbraucherpreise II

Basis: Durchschnitt 1958 = 100 636,2 640,3

Der Index der Verbraucherpreise 2010 (Basis: Jahresdurchschnitt 2010 = 100) für den

Kalendermonat September 2014 beträgt 110,2 (vorläufige Zahl) und ist  somit

gegenüber dem Stand für August 2014 um 0,6% gestiegen (August 2014 gegenüber

Juli 2014: 0,0%). Gegenüber September 2013 ergibt sich eine Steigerung um 1,6%

(August 2014/2013: +1,7%).

VERBRAUCHERPREIS INDEX 
FÜR  SEPTEMBER 20 1 4

(vorläufiges Ergebnis)
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